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Öffnungszeiten:    
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr  
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch u. Freitag: nach telefonischer Vereinbarung  

 

GEMEINDE SCHWIELOWSEE 
Ortsteile Caputh, Ferch und Geltow 

 

 
 
 
 

     
 

Auskunftssperren 
 
Rechtliche Grundlagen: 
§ 51 Abs. 1 BMG 
 
(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen Person 
durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen 
unentgeltlich eine Auskunftssperre im Melderegister einzutragen. Ein ähnliches schutzwürdiges Interesse 
ist insbesondere der Schutz der betroffenen oder einer anderen Person vor Bedrohungen, Beleidigungen 
sowie unbefugten Nachstellungen. Bei der Feststellung, ob Tatsachen im Sinne des Satzes 1 vorliegen, ist 
auch zu berücksichtigen, ob die betroffene oder eine andere Person einem Personenkreis angehört, der 
sich auf Grund seiner beruflichen oder ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeit allgemein in verstärktem Maße 
Anfeindungen oder sonstigen Angriffen ausgesetzt sieht. 

Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre )  

 
 

Name:  

Geb.-Name:  

Vorname:  

Geb.-Datum:  

Geb.-Ort:  

Anschrift:  

Telefon:  

 

Bitte kreuzen Sie an: 
 

 Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG  
(Gefahr für Leib und Leben) 

Bitte begründen Sie die Auskunftssperre auf der 2. Seite 

 Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 5 BMG  
(Offenbarungs- und Ausforschungsverbot bei Annahme eines Kindes – Adoption-) 

Bitte legen Sie eine entsprechende Bescheinigung bei. 
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Öffnungszeiten:    
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr  
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch u. Freitag: nach telefonischer Vereinbarung  

 

Aus nachstehend aufgeführten Gründen bitte ich um Einrichtung einer Auskunftssperre: 
(bitte entsprechende Nachweise beifügen) 

-Bei Sicherheitsbehörden: Bestätigung des Arbeitsgebers mit Stempel vorlegen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auskunftssperre richtet sich gegen folgende Personen: 
(Behörden, behördliche Institutionen sind ausgeschlossen) 

 

 

 

 

 
 
 
 

________________________________ 
Unterschrift Antragsteller/in 
 
Hinweise:  
 
Sollten Sie bei Facebook oder ähnlichen Anbietern aktiv sein, kann die Auskunftssperre abgelehnt 
werden.  
 
Ansprechpartner:      
Gemeinde Schwielowsee 
Sachgebiet Ordnung und Sicherheit, Bürgerservice     
Frau Glau, Frau Klabuhn    
Potsdamer Platz 9 
14548 Schwielowsee OT Ferch 
Telefon: 033209/769726; 033209/769722 
E-Mail: einwohnermeldeamt@schwielowsee.de 


